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Im Sinne einer ordnungsge -
mäßen und umfassenden Doku-
mentation ist der Arzt regelmä-
ßig gehalten, die erforderliche
Erhebung des parodontalen Zu-
standes der Zähne vor einer
zahnprothetischen Behandlung
und dem Einsetzen des Zahn -
ersatzes zu dokumentieren.

Dokumentation der 
Behandlung, § 630 f BGB
Die Voraussetzungen einer ord-
nungsgemäßen Dokumenta -
tion sind unter der Geltung des
„neuen“ Patientenrechtegesetzes
nunmehr in § 630 f BGB nieder -
gelegt. Die Dokumentation des
Arztes wird als vertragliche Ver-
pflichtung gegenüber dem Pa-
tienten verstanden (vgl. Katzen-
meier, NJW 2013, 817, 820). Der
Behandelnde ist insoweit ver-
pflichtet, die Patientenakte in
unmittelbarem zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Behand-
lung in Papierform oder elektro-
nisch zu führen, § 630 h Abs. 1
BGB. Nachträgliche Änderun-
gen müssen Inhalt und Zeit-
punkt erkennen lassen. Bei einer
elektronischen Datei ist dies
durch entsprechende Software
sicherzustellen (§ 630 f Abs. 2 u. 
3 BGB). Den Behandelnden ver-
pflichtet § 630 h Abs. 2 BGB, in 
der Patientenakte sämtliche aus
fachlicher Sicht für die derzei-
tige und künftige Behandlung
wesentlichen Maßnahmen und
deren Ergebnisse aufzuzeichnen,
insbesondere die Anamnese, 
Diagnose, Untersuchung, Unter -
suchungsergebnisse, Befunde,
Therapien und ihre Wirkungen,
Eingriffe und ihre Wirkungen,
Einwilligungen und Aufklä run -
gen. Auch Arztbriefe sind in 
die Patientenakte aufzunehmen,
§ 630 h Abs. 2 Satz 2 BGB. In

Übereinstimmung mit der Berufs -
ordnung ist nun auch normiert,
dass die jeweilige Patientenakte
für zehn Jahre nach Abschluss
der Behandlung aufzubewahren
ist. Die Rechtsprechung erkennt
eine bestehende Dokumenta-
tionspflicht, wenn hierfür eine
medizinische Erforderlichkeit
gegeben ist. Als gedankliches
Korrektiv kann sich der Behan-
delnde insoweit fragen, ob man
selbst oder ein Nachbehandler
Kenntnis von der jeweiligen 
Behandlungsmaßnahme haben
muss, um eine fachgerechte
Weiterbehandlung gewährleis-
ten zu können. Eine Ausnahme
hiervon ist die Dokumentation
der erfolgten Aufklärung und
Einwilligung, welche unabhän-
gig von vorbenannten Kriterien
immer durchzuführen ist, § 630 f
Abs. 1 BGB.

Dokumentation des 
parodontalen Zustandes, 
§ 630 f BGB
Ein Fehler liegt grundsätzlich
vor, soweit der parodontale Zu-
stand (z. B. Taschentiefe, Locke-

rungsgrad, Blu-
tungsneigung) der
Zähne des Patien-
ten nicht er hoben wird und auf
der Grundlage dieser unvoll-
ständigen Befundunterlagen die
Diagnose gestellt und die Thera-
pie ein geleitet wird (OLG Karls-
ruhe, Urteil v. 14.12.1988 – 7 U
29/88). Zwar geben Dokumen -
tationsfehler keine eigene An-
spruchsgrundlage, sie begrün-
den jedoch zugunsten des Pa-
tienten, der sich infolge des 
Mangels Aufklärungserschwer-
nissen gegenübersieht, die Ver-
mutung, dass nicht dokumen-
tierte Maßnahmen vom Arzt
auch nicht ergriffen worden sind
(BGH VersR 89, 145 = NJW 88,
2948). 
In der Nicht erhebung des paro-
dontalen Zustandes liegt regel-
mäßig ein schuldhafter Verstoß
gegen die Pflicht des Arztes, zu
Beginn seiner Behandlung Be-
funde zu sichern und zu erheben,
die für die Wahl der Therapie und
die Stellung der Diagnose erfor-
derlich sind (BGH Z 99, 391, 396
= VersR 87, 1089, 1090). 

Sie suchen eine neue be-
rufliche Herausforderung
und möchten sich nicht
durch Zeitungen, Home-
pages oder unstruktu-
rierte Jobportale quälen?
Dann sind Sie in der dentalen
Jobbörse auf ZWP online genau
richtig. Deutschlands größtes
dentales Nachrichten- und In-
formationsportal ZWP online
bietet jetzt eine dentale Jobsu-
che, die auch mobil abrufbar ist.

Schnell, unkompliziert und
punktgenau liefert die Jobbörse
alle freien Stellen in zahnmedi -
zinischen Arbeitsbereichen – gut
sortiert auf einen Blick. Über den
entsprechenden Menüpunkt im
rechten, oberen Seitenbereich
der Startseite auf www.zwp-
online.info gelangt der User in
die neue Rubrik. Eine anwen -
derfreundliche Eingabemaske
mit gewünschter Berufsbezeich-
nung bzw. Ortswahl macht die
Suche nach dem Traumjob zum
Kinderspiel. In Nullkommanix
erhält der User einen Überblick

zu allen Jobangeboten der
Dentalwelt. Ob Zahnarzt,
Zahntechniker, Helferin
oder Handelsvertreter – bei
derzeit knapp 1.000 vor -
selektierten Angeboten ist

auch Ihr Traumjob nicht mehr
weit. 
Arbeitgeber mit einem oder
mehreren Ausbildungsplätzen
für das Berufsbild Zahnmedi -
zinische Fachangestellte sowie
auch andere zahnmedizinische

Berufsfelder kön-
nen freie Aus -
bildungsplätze jetzt zentral und
kostenfrei auf www.zwp-online.
info/jobsuche einstellen. 

So finden Sie den 
richtigen Job

Die dentale Jobbörse auf ZWP online führt zusammen,
was zusammengehört.

Zahnärztliche Dokumentationspflicht
Patientenrechtegesetz beinhaltet Voraussetzungen zur Erhebung parodontaler Befunde. 
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09.00 – 09.10 Uhr Eröffnung

09.10 – 09.50 Uhr Prof. Dr. Stefan Zimmer/Witten
Elektrozahnbürsten

09.50 – 10.30 Uhr Prof. Dr. Stefan Zimmer/Witten
Zahnpasta – Die Allzweckwaffe der oralen
Prävention

10.30 – 11.00 Uhr Pause/Besuch der Industrieausstellung

11.00 – 11.45 Uhr Prof. Dr. Nicole B. Arweiler/Marburg
Häusliche Prophylaxe bei Risikopatienten:
Was empfehle ich wem?

11.45 – 12.30 Uhr Priv.-Doz. Dr. Mozhgan Bizhang/Witten
Wo die Zahnbürste nicht ausreicht: 
besondere Hilfsmittel für die Pflege von 
Interdentalräumen und Zunge

12.30 – 13.30 Uhr Pause/Besuch der Industrieausstellung

13.30 – 14.15 Uhr Priv.-Doz. Dr. Gregor Petersilka/Würzburg
Supra- und subgingivale Irrigation: Was 
kann die „Munddusche“ wirklich leisten?

14.15 – 15.00 Uhr Prof. Dr. Thorsten M. Auschill/Marburg
Infiltrationstherapie zur Behandlung 
fluorotischer Veränderungen

15.00 – 15.30 Uhr Pause/Besuch der Industrieausstellung

15.30 – 16.00 Uhr Priv.-Doz. Dr. Gregor Petersilka/Würzburg
Gut geputzt und dennoch krank? Weshalb
Mundhygiene und Parodontitis (nicht)
 zusammenhängen

16.00 – 16.30 Uhr Abschlussdiskussion

Kongressgebühren (Preise pro Veranstaltungstermin)
Freitag, 2. Oktober 2015 in Wiesbaden
Freitag, 27. November 2015 in Berlin
Zahnarzt 175,– € zzgl. MwSt.
Assistent/Helferin 99,– € zzgl. MwSt.
Tagungspauschale* 49,– € zzgl. MwSt.

Samstag, 3. Oktober 2015 in Wiesbaden
Samstag, 28. November 2015 in Berlin
Seminar A oder Seminar B 99,– € zzgl. MwSt.
Tagungspauschale* 49,– € zzgl. MwSt.

* Die Tagungspauschale ist für jeden Teilnehmer verbindlich zu entrichten (umfasst
Kaffeepausen, Tagungsgetränke und Imbissversorgung).

Veranstalter
OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-308 | Fax: 0341 48474-290
event@oemus-media.de | www.oemus.com

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. Stefan Zimmer/Witten

Fortbildungspunkte
Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und Empfehlungen der
KZBV vom 23.09.05 einschließlich der Punktebewertungsempfeh-
lung des Beirates Fortbildung der BZÄK vom 14.09.05 und der
DGZMK vom 24.10.05, gültig ab 01.01.06. 
Bis zu 16 Fortbildungspunkte.Alle Teilnehmer/-innen erhalten das Jahrbuch Prävention & Mundhygiene 2015 kostenfrei.

Jahrbuch Prävention & Mundhygiene
I 120 Seiten Inhalt

I Aktuelle Gesamtübersicht deutscher Prophylaxemarkt

I Grundlagen/Parodontologie/Hygiene und Desinfektion

I Karies-Diagnostik

I Paro- und Periimplantitistest

I Versiegelungsmaterialien

I Fluoridierungsmittel

I Elektrische Zahnbürsten und Mundduschen

I Vorstellungen Anbieter von A bis Z

Prävention 
& Mundhygiene

2015
Jahrbuch

MUNDHYGIENETAG 2015
DENTALHYGIENE START UP

TERMINE 2015
2./3. Oktober 2015 ||Wiesbaden – Dorint Hotel Pallas

27./28. November 2015 || Berlin – Hotel Palace

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG: 
Prof. Dr. Stefan Zimmer/Witten
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SEMINAR A
Hygieneseminar
Iris Wälter-Bergob/Meschede 

Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und
 Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und
des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM). Inkl. neuer RKI-Richtlinien

09.00 – 11.00 Uhr Rechtliche Rahmenbedingungen 
für ein Hygienemanagement
Informationen zu den einzelnen Gesetzen 
und Verordnungen | Aufbau einer notwen -
digen Infrastruktur

11.00 – 11.30 Uhr Pause/Besuch der Industrieausstellung

11.30 – 13.00 Uhr Anforderungen an die Aufbereitung 
von Medizinprodukten
Anforderungen an die Ausstattungen der 
Aufbereitungsräume | Anforderungen an die
Kleidung | Anforderungen an die 
maschinelle Reinigung und Desinfektion |
Anforderungen an die manuelle Reinigung

13.00 – 14.00 Uhr Pause/Besuch der Industrieausstellung

14.00 – 16.30 Uhr Wie setze ich die Anforderungen an ein 
Hygienemanagement in die Praxis um?
Risikobewertung | Hygienepläne |
Arbeitsanweisungen | Instrumentenliste 

16.30 – 16.45 Uhr Pause

16.45 – 17.45 Uhr Überprüfung des Erlernten
Multiple-Choice-Test
Praktischer Teil

Lernerfolgskontrolle durch Multiple-Choice-Test

inklusive umfassendem Kursskript

SEMINAR B
Ausbildung zur zertifizierten 
QM-Beauftragten QMB 
Christoph Jäger/Stadthagen 

09.00 – 11.00 Uhr Gesetzliche Rahmenbedingungen, 
mögliche Ausbaustufen
Grundlagen eines einfachen QM-Systems |
Sind alle Kolleginnen und die Chefs im
QM-Boot? | Die richtige Projektplanung

11.00 – 11.30 Uhr Pause/Besuch der Industrieausstellung

11.30 – 13.00 Uhr Die wichtigsten Unterlagen in 
unserem QM-System 
Wie gehe ich mit den vielen QM-Doku-
menten und Aufzeichnungen um? | Wie
bringen wir die Unterlagen in ein ein-
faches und geniales Ordnungssystem? 

13.00 – 14.00 Uhr Pause/Besuch der Industrieausstellung

14.00 – 16.30 Uhr Was ist das Mittel der Wahl, 
Computer oder Handbuch?
Das Organigramm für Ihre Praxis |
Zertifizierung eines QM-Systems |
Belehrungen, Vorsorgeuntersuchungen 
und Schülerpraktikanten

16.30 – 16.45 Uhr Pause

16.45 – 17.45 Uhr Wie können wir Fotos z.B. einer 
Behandlungsvorbereitung in einen 
Praxisablauf einbinden? 
Woher bekomme ich die ganzen Unter-
lagen aus dem Seminar? 
Multiple-Choice-Test 
Übergabe der Zertifikate 

Lernerfolgskontrolle durch Multiple-Choice-Test

inklusive umfassendem Kursskript

Veranstaltungsorte
2./3. Oktober 2015 in Wiesbaden
Dorint Hotel Pallas
Auguste-Viktoria-Straße 15, 65185 Wiesbaden
Tel.: 0611 3306-0 | www.hotel-wiesbaden.dorint.com

Anfahrtsbeschreibung zum Dorint Hotel unter folgendem Link:
http://hotel-wiesbaden.dorint.com/de/kontakt-lage-und-anfahrt/

27./28. November 2015 in Berlin
Hotel Palace Berlin
Budapester Straße 45, 10787 Berlin
Tel.: 030 2502-0 | www.palace.de

Anfahrtsbeschreibung zum Hotel Palace unter folgendem Link:
http://www.palace.de/de/lage-anfahrt.html

Zimmerbuchungen in den Veranstaltungshotels 
und in unterschiedlichen Kategorien
PRIMECON, Tel.: 0211 49767-20, Fax: 0211 49767-29
info@prime-con.eu oder www.prime-con.eu

Begrenzte Zimmerkontingente im Kongresshotel.
Dorint Hotel Pallas Wiesbaden: bis zum 15. August 2015
Hotel Palace Berlin: bis zum 17. September 2015
Nach diesem Zeitpunkt: Zimmer nach Verfügbarkeit und tagesaktuellen Raten.

Für den MUNDHYGIENETAG 2015 melde ich folgende Personen verbindlich an: 
(Bitte Zutreffendes ankreuzen!)

r 2./3. Oktober 2015 in Wiesbaden r 27./28. November 2015 in Berlin

r Freitag (Vorträge) r Seminar A 
r Samstag (Seminar A oder B) r Seminar B 

TITEL, NAME, VORNAME, TÄTIGKEIT KONGRESSTEILNAHME SAMSTAG

r Freitag (Vorträge) r Seminar A 
r Samstag (Seminar A oder B) r Seminar B 

TITEL, NAME, VORNAME, TÄTIGKEIT KONGRESSTEILNAHME SAMSTAG

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
den MUNDHY GIENETAG 2015 (abrufbar unter
www.mundhygienetag.de) erkenne ich an.

PRAXISSTEMPEL

DATUM/UNTERSCHRIFT

E-MAIL-ADRESSE (BITTE ANGEBEN!)

MUNDHYGIENETAG 2015
DENTALHYGIENE START UP

FREITAG SAMSTAG ORGANISATORISCHES2. Oktober 2015 // Wiesbaden
27. November 2015 // Berlin

2. Oktober 2015 // Wiesbaden
27. November 2015 // Berlin

SAMSTAG 2. Oktober 2015 // Wiesbaden
27. November 2015 // Berlin

www.mundhygienetag.de

Online-Anmeldung/
Kongressprogramm

oder
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